
 

                                         
 

 

 

 

 

Wer ist leistungsberechtigt? 

 

Kinder und Jugendliche, die: 

 Wohngeld, 

 Kinderzuschlag, 

 Grundsicherung, 

 Asylbewerberleistungen oder  

 Hartz IV erhalten. 

 

 

 

Was und wie viel kann man erhalten? 

 

 Schulbedarf i. H. v. 156,00 € jährlich, davon 104 € im ersten und 52,00 € im zweiten Schulhalbjahr. 

 Einen Zuschuss zum Mittagessen für Kinder, die KiTas oder Schulen besuchen. Der Eigenanteil der Familien 

betrifft das Getränkegeld und evtl. angebotenes Frühstück. 

 Klassenfahrten: die tatsächlich anfallenden Kosten. 

 Schul- oder KiTa-Ausflüge: die tatsächlich anfallenden Kosten. 

 Lernförderung bekommen Schülerinnen und Schüler, die das Lernziel nicht erreichen oder deren Versetzung 

gefährdet ist. Übernommen werden Kosten, die sich an den ortsüblichen Preisen für Lernförderung orientieren. 

 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Vereinsbeiträge, Freizeiten) i. H. v. monatlich 15,00 € fürs Mitma-

chen in Sport, Kultur und Freizeit. 

 Die Kosten für Schülerbeförderung zur nächstgelegenen Schule werden entweder in voller Höhe übernommen 

oder lediglich bezuschusst, wenn die Karte auch für andere Fahrten genutzt werden kann. Voraussetzung ist, 

dass die Beförderung zur nächsten Schule notwendig ist und die Kosten nicht von anderer Seite übernommen 

werden. 

 

 

 

Wo findet man Ansprechpartner? 

 

Jobcenter (für Hartz IV-Empfänger): 

Bildungs- und Teilhabebüro     

Schillerstr. 37 

26382 Wilhelmshaven   

Tel.: 04421- 75 81 75 75 (Di. - Do. 10:00 – 11:00 Uhr) 

     

Öffnungszeiten Jobcenter: 

Montag, Dienstag und Donnerstag 9:00 – 11:00 Uhr 

(Anmeldung am Servicetresen im Eingangsbereich) 

 

 

 

Wo gibt es weitere Informationen? 

 

Neben der persönlichen oder telefonischen Beratung bei den oben genannten Ansprechpartnern können Sie sich auch 

im Internet informieren. 

 http://www.bildungspaket.bmas.de 

Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

 http://jugendhilfekompass.de 

Internetseite des Jugendamtes Wilhelmshaven, auf der insbesondere eine breite Information über bestehende 

Angebote verfügbar ist. Hier können auch Antragsformulare heruntergeladen werden. 

 

                                         
 

 

 

 

 

Wer ist leistungsberechtigt? 

 

Kinder und Jugendliche, die: 

 Wohngeld, 

 Kinderzuschlag, 

 Grundsicherung, 

 Asylbewerberleistungen oder  

 Hartz IV erhalten. 

 

 

 

Was und wie viel kann man erhalten? 

 

 Schulbedarf i. H. v. 156,00 € jährlich, davon 104,00 € im ersten und 52,00 € im zweiten Schulhalbjahr. 

 Einen Zuschuss zum Mittagessen für Kinder, die KiTas oder Schulen besuchen. Der Eigenanteil der Familien 

betrifft das Getränkegeld und evtl. angebotenes Frühstück. 

 Klassenfahrten: die tatsächlich anfallenden Kosten. 

 Schul- oder KiTa-Ausflüge: die tatsächlich anfallenden Kosten. 

 Lernförderung bekommen Schülerinnen und Schüler, die das Lernziel nicht erreichen oder deren Versetzung 

gefährdet ist. Übernommen werden Kosten, die sich an den ortsüblichen Preisen für Lernförderung orientieren. 

 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (Vereinsbeiträge, Freizeiten) i. H. v. monatlich 15,00 € fürs Mitma-

chen in Sport, Kultur und Freizeit. 

 Die Kosten für Schülerbeförderung zur nächstgelegenen Schule werden entweder in voller Höhe übernommen 

oder lediglich bezuschusst, wenn die Karte auch für andere Fahrten genutzt werden kann. Voraussetzung ist, 

dass die Beförderung zur nächsten Schule notwendig ist und die Kosten nicht von anderer Seite übernommen 

werden. 

 

 

 

Wo findet man Ansprechpartner? 

 

Jobcenter (für Hartz IV-Empfänger): 

Bildungs- und Teilhabebüro     

Schillerstr. 37 

26382 Wilhelmshaven   

Tel.: 04421- 75 81 75 75 (Di. - Do. 10:00 – 11:00 Uhr) 

     

Öffnungszeiten Jobcenter: 

Montag, Dienstag und Donnerstag 9:00 – 11:00 Uhr 

(Anmeldung am Servicetresen im Eingangsbereich) 

 

 

 

Wo gibt es weitere Informationen? 

 

Neben der persönlichen oder telefonischen Beratung bei den oben genannten Ansprechpartnern können Sie sich auch 

im Internet informieren. 

 http://www.bildungspaket.bmas.de 

Internetseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 

 http://jugendhilfekompass.de 

Internetseite des Jugendamtes Wilhelmshaven, auf der insbesondere eine breite Information über bestehende 

Angebote verfügbar ist. Hier können auch Antragsformulare heruntergeladen werden. 

Jugendamt: 

Bildungs- und Teilhabebüro 

Schellingstr. 15   

26384 Wilhelmshaven            

Tel.: 04421-16 15 35 oder 04421- 16 14 60 

bildungspaket@wilhelmshaven.de 

Öffnungszeiten Jugendamt: 

Nach vorheriger Terminabsprache  

 

Jugendamt: 

Bildungs- und Teilhabebüro 

Schellingstr. 15   

26384 Wilhelmshaven            

Tel.: 04421-16 15 35 oder 04421- 16 14 60 

bildungspaket@wilhelmshaven.de 

Öffnungszeiten Jugendamt: 

Nach vorheriger Terminabsprache  

 

http://jugendhilfekompass.de/
http://jugendhilfekompass.de/

